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F. 

Wie sieht zum Schluß alles aus? 
Nach einem Sitzungstag wird, wie erwähnt, ein 

Einigungsvorschlag gemacht, der mehr die individu­
ellen Gegebenheiten berücksichtigt, bei dem das Ge­
samtfraueninteresse nicht im Vordergrund stehen 
muß. Wenn der Einigungsvorschlag keinen Erfolg 
hat, gibt es nach der zweiten Sitzung einen Schieds­
spruch. Dieser richtet sich möglichst gut nach den 
oben entwickelten Kriterien. 

Ein provokantes Beispiel zum Schluß als Illustra­
tion: 

Zwei Frauen bewohnen ein Haus, das der einen 
gehört, in der die andere aber ihre Arbeitsstätte (Gold­
schmiedewerkstatt) betreibt. Sie trennen sich und keine 
will ausziehen. 
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Der erste Einigungsvorschlag könnte so aussehen, 
daß beide innerhalb einer Frist der jeweils anderen - in 
ihrem eigenen Interesse - eine möglichst schöne Woh­
nung, bzw. Werkstatt zu suchen hat und sie sich dann 
anhand der gefandenen Objekte einigen. 

Der Schiedsspruch hingegen könnte lauten, daß bei­
de ausziehen müssen. Das Haus wird für 5 Jahre an ein 
Frauenprojekt (Frauenfluchtwohnung, Frauenhaus) 
günstig vermietet und die Miete geteilt; nach 5 Jahren 
wird neu verhandelt. 

Bei diesem Spruch gewinnt sowohl der Grundsatz, 
Grund und Boden bleiben in Frauenhand, als auch der, 
daß Frauenzusammenhänge gestärkt werden. 

Die hier vorgestellte Idee der Frauenschlichtungs­
und Schiedsstellen versteht sich als Diskussionsvor­
schlag und hat deswegen bewußt auf den handge­
strickten Charakter des praktischen Teils nicht ver­
zichtet. 

Die Schiedsstelle - was kann sie, was darf sie? 

Eine Frauenschiedsstelle, wie sie in diesem Heft 
vorgestellt wird, soll es Frauen ermöglichen, Streitig­
keiten untereinander ohne Anrufen der staatlichen 
Gerichte zu regeln. Streitigkeiten unter Frauen hat es 
immer gegeben und wird es immer geben. Oft stellen 
sie das Ende großer Träume von einer anderen Form 
des Zusammenlebens und zusammen Arbeitens dar. 
Gerade deshalb scheint es besonders bitter, eine Art 
doppelte Niederlage, wenn solche Streitigkeiten vor 
staatlichen Gerichten ausgetragen werden, die mit 
den Gesetzen, Normen und Vorurteilen arbeiten, die 
zu bekämpfen frau einmal angetreten war. 

Eine Frauenschiedsstelle soll aber weder Mediati­
on noch Supervision sein. Viele Frauenprojekte ha­
ben die Vorzüge, aber auch die Grenzen von Super­
vision erlebt: wenn es nicht mehr zusammen geht, 
kann auch Supervision oft nicht mehr helfen, vertieft 
sie sogar manchmal die aufgerissenen Gräben. 

Auch Mediation setzt voraus, daß es noch die 
Möglichkeit des Vermittelns gibt, daß beide Seiten 
diese Bereitschaft haben. Die Schiedsstelle soll dage­
gen auch einen Schiedsspruch produzieren, also eine 
Lösung vorsetzen, durchaus autoritär. Dadurch kann 
sie die Parteien entlasten, denn sie sind nicht allein 
für das Ergebnis verantwortlich, sie können sich dar­
über beklagen, darüber meckern, ohne das Ergebnis 
zu gefährden - aber sie müssen sich an das Ergebnis 
halten. Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zu 
Mediation und Supervision. 

Nach dem geltenden Recht handelt es sich bei der 
Schiedsstelle um ein privates Schiedsgericht. Wie 
Schiedsgerichte gebildet werden können, über wel­
che Fälle sie entscheiden können, wie Schiedsverträge 
auszusehen haben, das ist in §§ 1025-1066 ZPO 1 

geregelt. 
Ziel der Frauenschiedsstelle ist es, an die Stelle der 

staatlichen Gerichte zu treten, also den Klageweg zu 
verschließen. Es muß daher geprüft werden, in wel­
chen Rechtsbereichen dies möglich ist. 

1. Schiedsverfahren als Vorverfahren 
Es gibt eine ganze Reihe von Schiedsverfahren, 

die gerade nicht dem Ausschluß des Rechtsweges 
dienen. Unter der Voraussetzung, daß man die gesetz­
lichen Fristen beachtet, kann man also neben bzw. 
nach dem Schiedsverfahren auch noch den Rechts­
weg beschreiten: 

Im Arbeitsgerichtsprozeß ist ein Gütetermin 
zwingend vorgeschrieben, in anderen zivilrechtlichen 
Verfahren soll das Gericht versuchen, vor einer Ent­
scheidung durch Urteil eine Beilegung des Streits 
durch Vergleich herbeizuführen. 

Im Privatklageverfahren ist ein Sühneversuch 
Voraussetzung der Einleitung des Strafverfahrens. 

§§ 1025-1166 ZPO, neu geregelt durch das Gesetz zur 
Neuregelung des Schiedsgerichtsverfahrens, in Kraft getreten 
am 01.01.1998. 
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